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Leistungsbeschreibung im Rahmen einer Preisabfrage zur Durchführung der Glas-, Rahmen- und Jalousie-Lamellenreinigung an den Objekten des Landkreises Mainz-Bingen


GEGENSTAND DER LEISTUNG

[bookmark: _GoBack]Gegenstand der Leistung ist die Durchführung der Glas-, Rahmen- und Jalousie - Lamellenreinigung an den Objekten des Landkreises Mainz-Bingen. Die Leistungsbeschreibung umfasst die 1mal im Jahr stattfindende normale Glas-, Rahmen- und Jalousie - Lamellenreinigung genauso wie eine nach Bedarf ausführende Bauschlussreinigung der Glas-, Rahmen- und Jalousie – Lamellenflächen. Es ist zu beachten, dass die Leistungen für 4 Jahre bei der Kalkulation berücksichtigt werden. 
Eine Reinigung mit Osmose-Anlagen ist ausgeschlossen.


ALLGEMEINES

1. Im Sinne dieser Leistungsbeschreibung bedeutet:

Glasflächenreinigung
Das Reinigen aller Glasflächen (auch Kunstglas).

Rahmenreinigung
Das Nassreinigen der Rahmen einschließlich der Wetterschenkel sowie alle Falzseiten der Rahmen, die unmittelbar an die Außenseite der Rahmen angrenzen.

Jalousie - Lamellenreinigung 
Das Reinigen der Jalousien – Lamellenflächen.

Bauschlussreinigung
Das Reinigen der Glasfläche, der Rahmen und der Jalousie – Lamellen nach der Fertigstellung von Neubau, Umbau oder nach Renovierungsarbeiten. Dabei soll insbesondere Handwerkerschmutz, z.B. Etiketten, Farb- und Lack-, Mörtel- und Zementspritzer sowie Reste von Fugendichtungsmassen, beseitigt werden. 

2. Maßgebend für den Umfang und die Häufigkeit sind die Anlagen zu dieser Leistungsbeschreibung 
(Verzeichnis der zu reinigenden Glasflächen, Rahmenflächen und Jalousieflächen).

3. Der Termin der Reinigung wird von den Hausmeistern des jeweiligen Objektes nach Abstimmung mit dem Auftragnehmer festgesetzt. Die Arbeiten sind innerhalb der festgesetzten Fristen vertragsgemäß und einwandfrei auszuführen. Es soll gewährleistet sein, dass der Dienstbetrieb weitgehend störungsfrei ablaufen kann.


LEISTUNGSBESCHREIBUNG

4. 	Glasflächen

4.1 	Einfache Fenster (einseitig)
 Bei der Einseitigen Glasreinigung ist die Fensterscheibe nach Maßgabe der anliegenden Übersicht über Häufigkeit und Umfang der Arbeiten außen bzw. innen ordnungsgemäß zu reinigen.

4.2	Einfache Fenster (zweiseitig)
	Bei der zweiseitigen Glasreinigung ist die Fensterscheibe auf beiden Seiten ordnungsgemäß zu reinigen.


5.	Rahmenfläche

5.1 	Rahmenreinigung (einseitig außen)
Bei der Einseitigen Rahmenreinigung (außen) ist die gesamte außenliegende Rahmenfläche einschließlich der Wetterschenkel sowie alle Falzseiten der Rahmen, die unmittelbar an die Außenseite des Rahmens angrenzen, ordnungsgemäß zu reinigen.


5.2 	Rahmenreinigungen (zweiseitig)
Bei der zweiseitigen Rahmenreinigung sind die außen- und innenliegenden Rahmenseiten einschließlich der Wetterschenkel und der Falzseiten der Rahmen ordnungsgemäß zu reinigen. 

5.3 	Rahmenreinigungen (vierseitig)
Bei der vierseitigen Rahmenreinigung sind alle Rahmenflächen sowohl innen als auch außen einschließlich aller Wetterschenkel und der Falzseite der Rahmen ordnungsgemäß zu reinigen.


6. 	Jalousie - Lamellen
Die Jalousien – Lamellen sind mit einer geeigneten Lösung beidseitig zu reinigen und anschließend trocken zu wischen.


7.	Bauschlussreinigung
Die Bauendreinigung wird nach der Fertigstellung von Neubau, Umbau oder nach Renovierungsarbeiten durchgeführt. Dabei wird insbesondere Handwerkerschmutz, z.B. Etiketten, Farb- und Lack-, Mörtel- und Zementspritzer sowie Reste von Fugendichtungsmassen, mit dafür geeignetem Mittel beseitigt. 


8.	Reinigungsflächen

8.1	Der Unternehmer hat das Recht, die Reinigungsflächen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

8.2 	Die zu reinigenden Flächen werden nach den Konstruktionsmaßen (lichte Rohbaumaße) einseitig ermittelt. Der Unternehmen hat dies bei seiner Preisgestaltung zu beachten. Nachträgliche Einwendungen können insoweit nicht berücksichtigt werden.

8.3	Der Unternehmen kann vor Angebotsabgabe das Reinigungsobjekt besichtigen. Nachträgliche Einwendungen wegen Erschwerung der Arbeit können nicht berücksichtigt werden.



UMFANG DER LEISTUNGEN

9. 	Reinigung der Glasflächen, Glasbausteine, Fensterrahmen und Jalousie – Lamellenflächen

9.1 	Die Glasflächen sind nass zu wischen sowie mit Ledertuch oder Gummiwischer zu trocknen. Das Reinigungswasser ist häufig zu wechseln. Nach der Reinigung sollen die Glasflächen sauber, wolkenfrei, frei von Schmutz und Streifen sowie überflüssiger Feuchtigkeit sein. Eine Reinigung mit Osmose-Anlagen ist ausgeschlossen.

9.2 	Die Rahmen sind mit einer geeigneten Lösung zu reinigen und anschließend trocken zu wischen.

9.3	Die Jalousien – Lamellen sind mit einer geeigneten Lösung beidseitig zu reinigen und anschließend trocken zu wischen.

9.4	Bei der Glasflächen-, Rahmen- und Jalousie - Lamellenreinigung ist das abgelaufene Schmutzwasser auf Rahmen, Fensterbänken und Boden zu entfernen.

9.5	Fensterbänke, Heizkörper, Bodenbeläge  und dergl. sind in geeigneter Weise gegen Beschmutzung und Beschädigung des Anstriches zu schützen. Ob die getroffenen Maßnahmen als ausreichend anzusehen sind, unterliegt der Beurteilung durch die Hausverwaltung (Hausmeister vor Ort).



10. Bauschlussreinigung

Die Bauendreinigung wird nach der Fertigstellung von Neubau, Umbau oder nach Renovierungsarbeiten durchgeführt. Dabei wird insbesondere Handwerkerschmutz, z.B. Etiketten, Farb- und Lack-, Mörtel- und Zementspritzer sowie Reste von Fugendichtungsmassen, mit dafür geeignetem Mittel beseitigt. 
Die Reinigung ist so durchzuführen, dass die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes eingehalten werden. Die Ausführung hat so zu erfolgen, dass die zu reinigenden Flächen und auch andere Bauteile sowie sonstige Oberflächen der Raumausstattung und –Einrichtung nicht beschädigt oder verschmutzt werden.
Nach der Reinigung sollen die Glasflächen sauber, wolkenfrei, frei von Schmutz und Streifen sowie überflüssiger Feuchtigkeit sein. Die Rahmen und Jalousien – Lamellen sind anschließend trocken zu wischen.

Vor Beginn der Ausführung ist die Reinigungsfähigkeit der zu reinigenden Flächen zu prüfen.
Beispielsweise sind schlecht verkittete oder gesprungene Fensterscheiben vor der Reinigungsausführung der zuständigen Person des Auftraggebers (Hausmeister) zu melden.


11.	Sonstiges

11.1 	Geräte, Pflege- und Reinigungsmittel sind vom Auftragnehmer zu stellen.

11.2	Die Ausführung hat so zu erfolgen, dass die zu reinigenden Flächen und auch andere Bauteile sowie sonstige Oberflächen der Raumausstattung und –Einrichtung nicht beschädigt oder verschmutzt werden. Nach beendeter Reinigung sind alle bei der Arbeit verursachten Verunreinigungen zu beseitigen (wie zum Beispiel: Bodenverunreinigungen, Fensterbänke, Waschbecken usw.) und Fenster und Türen zu verschließen. Alle Einrichtungs- und sonstige Gegenstände sind an ihren ursprünglichen Platz zu stellen. Abgenommene Scheibengardinen wieder anzubringen. Geräte, Pflege- und Reinigungsmittel sind wieder fortzuräumen.
	Die Reinigung ist so durchzuführen, dass die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes eingehalten werden. 

11.3 	Die Durchführung der Reinigungsarbeiten hat an den jeweiligen Objekten des Landkreises Mainz-Bingen an folgenden Standorten:
		-	Mainz
· Bingen am Rhein
· Sprendlingen
· Ingelheim am Rhein
· Nieder-Olm
· Nackenheim
· Nierstein
· Oppenheim

		zu erfolgen. 

11.4 	Das Angebot hat folgende Angaben zu erhalten:

- m² Preise zu den Pos. 4.2, 5.2, 5.3, 6 und 7
- Die Kosten für die An- und Abfahrt sind in der Kalkulation der Preise zu berücksichtigen
- Die Preise sind Nettopreise
-	Die Kosten für den Steiger Einsatz (je nach Beschaffenheit des Objektes)

11.5 Wertung der Angebote
· Einziges Wertungskriterium ist der Preis
· Der Zuschlag wird auf das Angebot erteilt, das im Preisdurchschnitt der Positionen 4.2, 5.2, 5.3, 6 und 7 pro m² den niedrigste Preis erzielt zzgl. der Kosten für Steiger.
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